
Beschluss:  
 

1. Die Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nr. 29 Industrie- und 
Gewerbegebiet Radewell John-Schehr-Straße wird gemäß § 16 BauGB als Satzung 
beschlossen. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Veränderungssperre ortsüblich bekannt zu 
machen. 
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